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Es ist nicht mehr der Moment für Ratschläge
Der Europäische Datenschutzbeauftragte Giovanni Buttarelli spricht im Interview über
sein Programm für die nächsten vier Jahre und die Weiterentwicklung des Europäischen
Datenschutzes. Der gebürtige Italiener Giovanni Buttarelli wurde im Dezember 2014 für fünf Jahre
zum Europäischen Datenschutzbeauftragten bestellt, wo er zuvor schon in stellvertretender
Funktion tätig war.

Datenschutz konkret: Vergangenes Jahr
haben Sie die Funktion des Europäischen
Datenschutzbeauftragten übernommen.
Wo werden Sie Ihre Arbeitsschwerpunkte
setzen?
Giovanni Buttarelli: Unser Hauptanliegen
ist es, denDatenschutz einfacher zumachen.
Wir können uns gegen die neuenHerausfor-
derungen auf diesem Gebiet nicht wappnen,
indem wir mit althergebrachten Methoden
arbeiten. Die Entwicklung geht in Richtung
Big Data – vor allem in den USA wird dies
als derart fundamentaler Wandel angese-
hen, dass bestehende Datenschutzregelun-
gen dadurch veraltet und ineffektiv würden.
Ich sehe das nicht so.Wir müssen die beste-
henden Grundrechte bewahren, indem wir
einen praktikableren Zugang dazu finden.
Wir alle geben freiwillig unser gesamtes Le-
ben mit Hilfe von Smartphones, Tablets
und Cloud-Computing in die Hände von ei-
nigen wenigen Großkonzernen mit Firmen-
sitz außerhalb der Europäischen Union.
Diese Machtkonzentration ist nicht nur
für jeden Einzelnen ein Problem, sondern
auch eine Herausforderung für die Gesell-
schaft als Ganzes, der man aber mit Geset-
zen nicht beikommen kann. Wir müssen
also unsere Sicherheitsrichtlinien auf alle
ausweiten, die in der Union wirtschaftlich
tätig sind, und uns global dafür einsetzen,
dass unsere Werte erhalten bleiben.

Datenschutz konkret: Erst vor Kurzem
haben Sie eine Datenschutzstrategie für die
Jahre 2015 bis 2019 verabschiedet. Welche
sind die wichtigsten Ziele und wie planen
Sie deren Umsetzung?
Buttarelli: Die größte Herausforderung ist
sicher, dass Europa eine einheitliche Posi-
tion verfolgen soll. Es braucht eine bessere
Kooperation zwischen Datenschützern
und Gesetzgebern in den einzelnen Mit-
gliedstaaten einerseits und ihren Pendants
auf EU-Ebene andererseits. Die europä-
ischen Datenschutzregeln sollen Vorbild-
wirkung für den Rest der Welt haben und

müssen daher von der Qualität her ein-
wandfrei sein.

Datenschutz konkret: Sie haben schon er-
wähnt, wie wichtig es ist, dass die Union in
puncto Datenschutz eine einheitliche Linie
verfolgt. Anders als die USA ist die Union
nur ein Staatenbund – ist es da nicht viel
schwieriger, Kohärenz zu erreichen?
Buttarelli: Mit einer Stimme zu sprechen
heißt nicht, dass es nur einen Sprecher geben
soll. Es bedeutet Einheitlichkeit in dem, was
wir sagen. Damit meine ich vor allem in
grenzübergreifenden Fällen, die auch außer-
halb der EU eine Relevanz haben – etwa der
Facebook-Fall. Es ist nicht mehr tragbar,
dass solche Entscheidungen in einem einzel-
nen Land gefällt werden. Die Herausforde-
rung für die neue Datenschutz-Grundver-
ordnung ist also, die Balance zwischen dem
Grundsatz der Bürgernähe und einer gewis-
sen Zentralisierung zu finden. Es sollte eine
gemeinsame Position im Europäischen Da-
tenschutzausschuss geben, Sanktionen bei
Verstößen sollten aber auf nationaler Ebene
bleiben.

Die Herausforderung für die
Datenschutz-Grundver-
ordnung ist, die Balance
zwischen Bürgernähe und
Zentralisierung zu finden.

Datenschutz konkret: Eines der Haupt-
ziele in der neuen Strategie ist es, dem Da-
tenschutz eine ethische Dimension zu ge-
ben. Was meinen Sie damit?
Buttarelli: Wir wollen uns auf die Auswir-
kungen des technologischen Wandels kon-
zentrieren. Erstens geht es darum, das Indi-
viduum als solches stärker zu berücksichti-
gen; und nicht nur als Konsumenten. Zwei-
tens wollen wir zwar nicht das Wachstum
des internationalen Datenverkehrs brem-
sen, allerdings ist unser Ziel, dass diese Da-
tenflüsse besser kontrollierbar werden und

klar wird, wer was tut. Es geht uns nicht da-
rum, neue Entwicklungen zu bremsen, aber
die Datenschützer müssen Teil dieses Pro-
zesses sein und rechtzeitig die Gesetzgeber
informieren und beraten. Nicht alles, was
technisch machbar ist, ist auch moralisch
tragbar.

Datenschutz konkret: Welche Rolle
spielen Sie als Europäischer Datenschutz-
beauftragter in der Diskussion um die
Entwicklung des europäischen Daten-
schutzes?
Buttarelli: Ich möchte eine proaktive Rolle
einnehmen. Es ist derzeit einfach nicht
mehr der Moment, die Entwicklung zu be-
obachten oder Ratschläge zu erteilen, ohne
sich richtig einzumischen. Natürlich sind
wir nicht der Gesetzgeber, aber es braucht
keine zusätzlichen Positionspapiere und
Kommentare mehr. Es ist der Moment für
Lösungen. Im Juni hat der Rat seine Posi-
tion vorgelegt, wir haben eine App heraus-
gegeben, die einen Textvergleich ermöglicht:
Den Originaltext der Kommission, jenen
des Europaparlaments, jenen des Rats und
auch die Vorschläge des Europäischen Da-
tenschutzbeauftragten. Unsere Vorschläge
richten sich nach dem politischen Willen –

wenn es eine klare Übereinstimmung zwi-
schen Rat und Parlament gibt, eine be-
stimmte Sache auf Kosten einer anderen
umzusetzen, dann werden wir das respek-
tieren. Wir konzentrieren uns auf die roten
Linien und die Qualität des Texts – da wer-
den wir sehr wachsam sein.

Datenschutz konkret: Ist es also realis-
tisch, dass es bis Jahresende eine abge-
stimmte Textfassung gibt?
Buttarelli: Es wird eine gemeinsame Posi-
tion als Resultat des Trilogs geben, ja. Im
Dezember oder Jänner wird es eine Schluss-
folgerung der Verhandlungen geben, dann
geht der Text zurück zum Rat und ins Par-
lament. Beide müssen formell zustimmen –

ich gehe davon aus, dass jeder noch einmal
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etwas dazu zu sagen haben wird. Dann wird
der Text in alle Sprachen übersetzt. Ich bin
schon zufrieden, wenn der Text mit Ende
Juni 2016 im Amtsblatt veröffentlicht wird.
Das heißt, die Grundverordnung kann mit
1. 7. 2018 in Kraft treten, die Richtlinie zwei
oder drei Monate später. Das ist eine opti-
mistische, aber realistische Annahme.

Realistisch ist ein Inkraft-
treten der Grundverordnung
mit 1. 7. 2018.

Datenschutz konkret: Eine andere An-
nahme: Welche Strafen erwarten Sie?
Buttarelli: Wir haben letztes Jahr im Juni
eine vorläufige Stellungnahme angenom-
men, in der ein stärkeres Zusammenwirken
von Wettbewerbs-, Konsumentenschutz-
und Datenschutzrecht empfohlen wird.
BeimWettbewerbsrecht gibt esBestimmun-
gen zur Strafverfolgung, die beim Daten-
schutz fehlen. Es gibt beim Datenschutz al-
lerdings auch Fälle, in denen es keinen Sinn
macht, einen Verstoß ausschließlich mit ei-
ner Geldstrafe zu sanktionieren. Da geht es
vielmehr darum, sich den Kontext einer Be-
schwerde anzuschauen: Warum ist es zu
dem Verstoß gekommen, was hat die Kon-
trollinstanz vorher und nachher gemacht?
Es geht nicht nur darum, den verursachten
Schaden an sich wiedergutzumachen, son-
dern auch eine komplett neue Datenschutz-
strategie einzuführen, die nicht nur dem Be-
schwerdeführer zugutekommt. Wenn ein
Unternehmen selbst auf den Fehler auf-
merksam wird und proaktiv an die Daten-
schutzbehörde herantritt, könnte das die
Strafen verringern, manchmal vielleicht so-
gar ganz tilgen. Auf der anderen Seite ist es
aber auch nötig, die Strafen für schwere Da-
tenschutzverstöße anzuheben. Der proak-
tiveAnsatz soll aber gefördert werden, sonst
besteht die Gefahr, dass die Kontrolle allfäl-
lige Strafen einfach ins Risk Assessment ih-
rer Abteilung einrechnet. Auch im öffentli-
chen Bereich macht eine hohe Strafe keinen
Sinn – wer zahlt diese dann? Diese Fragen
werden aberwohl beimnationalenGesetzge-
ber verbleiben, denn mit der Datenschutz-
richtlinie können wir nur die Strafhöhe fest-
legen, der Rest bleibt lückenhaft.

Datenschutz konkret: In Österreich laufen
40 Prozent der Wirtschaftsleistung über in-
ternationale Firmen, der Rest über heimische
Betriebe. Diese fürchten nun, dass die Inter-
nationalen durch das geplante One-Stop-

Shop-Prinzip einen Wettbewerbsvorteil er-
halten könnten: Diese könnten sich einfach
ein Land aussuchen, in dem die Daten-
schutzbehörden liberaler sind – dort bekom-
men sie die Zustimmung für die gesamte
Firmengruppe und die Österreicher haben
das Nachsehen. Kann es sein, dass Daten-
schutz zu Wettbewerbsnachteilen führt?
Buttarelli: Diese Sorge gibt es nicht nur in
Österreich. Man sieht daran, dass es hier
nicht nur um den Datenschutz geht, son-
dern dass auch zutiefst politische Entschei-
dungen zu treffen sind. Dass es eine Daten-
schutzbehörde gibt, die bei einemVerfahren
federführend ist, heißt nicht, dass diese in
der Sache entscheidet. Wenn die Datenver-
arbeitung, umdie es geht, mehr als zwei oder
drei Länder betrifft, sollten alle Behörden im
Datenschutzausschuss zu einer gemeinsa-
men Entscheidung kommen. Wenn es zum
Beispiel um Facebook geht, dann wird zwar

die irische Datenschutzbehörde als Sprach-
rohr agieren, die Entscheidung sollte aber
die Mehrheitsmeinung der europäischen
Datenschutzbehörden widerspiegeln.

Datenschutz konkret: Sie haben vor Kur-
zem vor dem EuGH im Fall Max Schrems
gegen Facebook ausgesagt, wo es um Safe
Harbor geht. Was ist, wenn der Gerichtshof
Safe Harbor aushebelt?
Buttarelli: Ich kann nicht vorhersagen, was
der EuGH tun wird, aber ich denke, man
wird sich darauf beschränken, dass Safe
Harbor überarbeitet werden muss. Seit
mehr als fünf Jahren sind wir in einem Dia-
log mit den USA, um zu einer Überein-
kunft zu kommen. Es ist klar, dass das der-
zeitige System nicht ideal ist.
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Zum Thema

Über den Interviewpartner
Der gebürtige Italiener Giovanni Buttarelli wurde im Dezember 2014 für fünf Jahre zum Eu-

ropäischenDatenschutzbeauftragten bestellt. Schon seit 2009war er dort in stellvertretender

Funktion tätig. Der Jurist kann auf langjährige Erfahrung im Bereich des Datenschutzes zu-

rückblicken, unter anderem beriet er das italienische Justizministeriumund ist Autor des ita-

lienischen Datenverarbeitungsgesetzes. 1997 bis 2009 war Buttarelli außerdem Generalsek-

retär der italienischen Datenschutzbehörde.

Europäischer Datenschutzbeauftragter
Der Europäische Datenschutzbeauftragte (European Data Protection Supervisor – EDPS) wird

durch einen gemeinsamen Beschluss des Rats und des Europäischen Parlaments für eine

Rainer Knyrim im Gespräch mit Giovanni Buttarelli in den von Adolf Loos gestalteten Büro-

räumlichkeiten
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Funktionsperiode von fünf Jahren eingesetzt. Als Kontrollbehörde sollen er und sein Stellvertreter (derzeit der Pole Wojciech Wiewiórowski)

sicherstellen, dass das Grundrecht auf Datenschutz bei Datenverarbeitungen durch die EU-Institutionen gewahrt bleibt. Die Hauptaufgaben

des EDPS bestehen in der Kontrolle der Datenverarbeitung durch die EU-Verwaltung, in der Beratung der Kommission, des Rats und des Par-

laments in Bezug auf neue Rechtsvorschriften sowie in der Kooperation mit nationalen Datenschutzbehörden.

Links
n Webseite des Europäischen Datenschutzbeauftragten: www.edps.europa.eu

n Die im Interview angesprochene App findet sich im Apple und Android App Store unter „EU Data Protection“.

Hinweis
Mehr zu der vonAdolf Loos gestalteten BuchhandlungMANZ finden Sie in der BroschüreDietz/Rukschcio, 100 Jahre Loos-Portal der Buchhand-

lung Manz (2012).




